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Gesetzentwurf 
der Staatsregierung 

zur Änderung des Bayerischen Ausführungsgesetzes zum Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz und des Bayerischen Ausbildungsförderungsge-
setzes 

A) Problem 

Aufgrund von verschiedenen Rechtsänderungen im Bereich des Bundesaus-
bildungsförderungsgesetzes (BAföG) besteht Änderungsbedarf beim Gesetz 
zur Ausführung des Bundesgesetzes über individuelle Förderung der Ausbil-
dung (Bayerisches Ausführungsgesetz zum Bundesausbildungsförderungsge-
setz − BayAGBAföG) und beim Gesetz zur Ergänzung des Bundesgesetzes 
über individuelle Förderung der Ausbildung (Bayerisches Ausbildungsförde-
rungsgesetz − BayAföG). 

Im BayAföG sind darüber hinaus auch materielle Änderungen erforderlich, 
insbesondere aufgrund des Jahresberichts des ORH 2007 an den Landtag 
(TNr. 33, Seite 127 bis 129). 

1. Die im Rahmen des Regelungszwecks des BayAföG nicht unbedingt er-
forderliche und außerdem in ihrer praktischen Relevanz weitgehend 
überholte Regelung zur Förderung des Besuchs von privaten Tagesheim-
schulen (Schulen, denen ein Tagesheim organisatorisch angegliedert ist) 
im Bereich der Realschulen, Gymnasien und Wirtschaftsschulen soll ab-
geschafft werden.  

Der ORH führt hierzu auf Seite 129 seines Berichts aus: „Diese Förde-
rung geht über die ursprüngliche Zielsetzung hinaus. Der Besuch des Ta-
gesheims ist nämlich nicht Voraussetzung für den Schulbesuch. Es han-
delt sich um eine zusätzliche Betreuung. Gefördert wird nicht die Aus-
bildung, sondern eine vom Schulbesuch unabhängige Tagesbetreuung, 
die an sich im Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz gere-
gelt ist.“ 

Darüber hinaus hat diese Förderart aufgrund der tatsächlichen Entwick-
lungen stark an Bedeutung verloren. Die Tagesheimschulen sind inzwi-
schen weitgehend in offene Ganztagesschulen umgewandelt worden, de-
ren Förderung besonderen Regelungen folgt (vgl. Bekanntmachung des 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus vom 6. Februar 2007 
Nr. III.5-5 S 7369.1-4.7145). Gemäß Nr. 1 dieser Bekanntmachung 
kommt dem Ausbau außerunterrichtlicher Betreuungs- und Förderange-
bote für Schülerinnen und Schüler auf Grund der Veränderungen in Ge-
sellschaft und Arbeitswelt, die zu einem tief greifenden Wandel der Fa-
milienstrukturen geführt haben, und auf Grund der wachsenden Anforde-
rungen an Bildung und Erziehung zunehmende Bedeutung zu. Der Trend 
zum Ausbau der offenen Ganztagesangebote setzt sich fort. Die Zahl der 
in den Förderbereich des BayAföG einbezogenen privaten Tagesheim-
schulen lag im Schuljahr 2007/08 nur noch bei 14, an denen in lediglich 
108 Fällen entsprechende Förderungsleistungen gewährt wurden.  

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Aus-
schüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 
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Im Schuljahr 2008/2009 ist die Zahl der in der Förderung befindlichen 
Tagesheimschulen weiter auf sieben Einrichtungen gesunken. Es ist da-
mit zu rechnen, dass auch die restlichen noch bestehenden Tagesheim-
schulen in den Status von offenen Ganztagsschulen überführt werden. 

Die Abschaffung dieser Förderregelung ist daher aus systematischen und 
tatsächlichen Gründen geboten. 

2. Außerdem moniert der ORH die Überschneidung mit anderen Leistungs-
gesetzen (TNr. 33.3, Seite 128 des Berichts). Der Anspruch auf BayAföG-
Leistungen soll entfallen, wenn dem Grunde nach zu den Kosten der aus-
wärtigen Unterbringung Ansprüche auf Leistungen nach dem Achten 
Buch Sozialgesetzbuch, dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch oder nach 
den Art. 25, 26 oder 36 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes be-
stehen. 

Derzeit verursacht das Nebeneinander dieser Leistungsansprüche einen 
hohen Verwaltungsaufwand, hohe Bürokratiekosten und für die Antrag-
steller zusätzliche Nachweispflichten. Vorteile sind für die betroffenen 
Bürger mit den konkurrierenden Ansprüchen jedoch nicht verbunden, da 
diese verwaltungsintern verrechnet werden. Der damit verbundene Auf-
wand sowohl für die Verwaltung als auch für die Bürger erfordert im 
Sinne eines Bürokratieabbaus eine Bereinigung. Dies wird durch eine 
entsprechende Ausschlussregelung im BayAföG vollzogen.  

3. Durch eine Erweiterung des Kreises der dem Grunde nach förderfähigen 
ausländischen Auszubildenden soll ein Beitrag zur besseren Integration 
von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund geleistet wer-
den. 

Bisher sind von der BayAföG-Förderung bestimmte Gruppen von Aus-
ländern ausgeschlossen. Dies kann ein Integrationshindernis darstellen, 
wenn das Elternhaus aus finanziellen Gründen nicht in der Lage ist, die 
Kosten eines notwendigen auswärtigen Schulbesuchs zu tragen. Im 
Rahmen des allgemeinen gesellschaftspolitischen Ziels einer besseren In-
tegration von Bürgern mit Migrationshintergrund wird die entsprechende 
Erweiterung im 22. BAföGÄndG ins BayAföG übernommen. 

 

B) Lösung 

Die sich aus dem Bundesrecht ergebenden Rechtsänderungen werden im 
BayAGBAföG und BayAföG umgesetzt. Die Förderung des Besuchs von 
Tagesheimschulen wird eingestellt. Doppelförderungsansprüche im Verhält-
nis zu anderen Leistungsgesetzen werden ausgeschlossen. Der persönliche 
Geltungsbereich des BayAföG wird an den des BAföG angepasst. 

 

C) Alternativen 

Keine 
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D) Kosten 

1.  Kosten und sonstige Folgewirkungen für den Staat, Wirtschaft, Ver-
waltung und Bürger 

Die Abschaffung der Überschneidung der Förderung mit anderen Leis-
tungsgesetzen führt nach ORH-Berechnungen zu Entlastungen des 
Staatshaushalts in Höhe von rund 840.000 Euro jährlich. Die Kreisver-
waltungsbehörden werden gegenüber dem Istzustand von Bürokratiekos-
ten und Verwaltungsaufwand beim Vollzug des BayAföG um mehr als 
35 Prozent entlastet.  

Der Wegfall der Förderung des Besuchs privater Tagesheimschulen wird 
zu jährlichen Einsparungen von geschätzt 81.200 Euro führen.  

Die Ausweitung des Kreises der Förderungsberechtigten um „andere 
Ausländer“ führt zu geringfügigen Kostenmehrungen, die mangels ver-
fügbaren statistischen Materials nur grob geschätzt werden können. Zu 
erwarten ist ein jährlicher Aufwand von rund 30.000 bis 45.000 Euro.  

Für Wirtschaft und Verwaltung werden keine neuen Berichtspflichten 
eingeführt. Die betroffenen Bürger werden ohne finanzielle Nachteile 
von bürokratischem Aufwand entlastet (Wegfall der doppelten Antrag-
stellung). 

2. Kosten und sonstige Folgewirkungen für die Kommunen 

Durch den beabsichtigten Wegfall der staatlichen Leistungen werden die 
Kommunen in gleicher Höhe (rund 840.000 Euro jährlich) belastet. Dem 
steht der geplante Wegfall von Doppelförderungstatbeständen gegenüber, 
der zu entsprechenden Entlastungen bei den Kreisverwaltungsbehörden 
bei den Bürokratiekosten und beim Verwaltungsaufwand führt.  

3. Konnexität 

Das Konnexitätsprinzip greift nicht ein. Den Kommunen werden durch 
die beabsichtigte Aufhebung von Doppelförderungstatbeständen keine 
neuen Aufgaben übertragen und ihnen werden auch keine Standards für 
die Erfüllung von Aufgaben gesetzt. Es entfällt lediglich eine die Kom-
munen nur faktisch im Sinne eines Rechtsreflexes begünstigende ander-
weitige Sozialleistung, die der Freistaat Bayern gewährt hat. Außerdem 
ist der Höhe nach die Bagatellgrenze für die Anwendung des Konnexi-
tätsprinzips nicht überschritten. Darüber hinaus wird die Belastung der 
Landkreise und kreisfreien Gemeinden im Sinne einer Saldierung um 
diejenigen Verwaltungsvollzugskosten gemindert, die sich die Kreisver-
waltungsbehörden durch die Verwaltungsvereinfachung ersparen. Ein fi-
nanzieller Ausgleich ist daher nicht geboten.    
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Gesetzentwurf 
zur Änderung des Bayerischen Ausführungsgesetzes 
zum Bundesausbildungsförderungsgesetz und des Baye-
rischen Ausbildungsförderungsgesetzes  

 
§ 1 

Das Gesetz zur Ausführung des Bundesgesetzes über indi-
viduelle Förderung der Ausbildung - Bayerisches Ausfüh-
rungsgesetz zum Bundesausbildungsförderungsgesetz − 
BayAGBAföG − (BayRS 2230-2-1-WFK) wird wie folgt 
geändert: 
1. Art. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „Unterricht und 
Kultus“ durch die Worte „Wissenschaft, Forschung 
und Kunst“ ersetzt. 

b) In Abs. 3 werden nach dem Wort „BAföG“ die 
Worte „sowie für die Förderung dort nach § 5 
Abs. 5 BAföG abgeleisteter Praktika“ eingefügt.  

2. Art. 2 wird aufgehoben. 
3. Die Worte „Art. 3 (aufgehoben)“ werden gestrichen. 
4. Der bisherige Art. 4 wird Art. 2 und wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender neuer Abs. 2 eingefügt: 
„(2) Für die Förderung des Besuchs einer im Ge-
biet der Schweiz und im Gebiet von Liechtenstein 
gelegenen Ausbildungsstätte nach § 5 Abs. 2 und 
§ 6 BAföG sowie für die Förderung dort nach § 5 
Abs. 5 BAföG abgeleisteter Praktika ist das Amt 
für Ausbildungsförderung beim Studentenwerk 
Augsburg zuständig.“ 

b) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3; in Satz 2 werden 
die Worte „Unterricht und Kultus“ durch die Worte 
„Wissenschaft, Forschung und Kunst“ und die 
Worte „Art. 88“ durch die Worte „Art. 94“ ersetzt. 

c) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4; die Worte „Un-
terricht und Kultus“ werden durch die Worte „Wis-
senschaft, Forschung und Kunst“ ersetzt. 

5. Art. 5 wird aufgehoben. 
6. Der bisherige Art. 6 wird Art. 3 und wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 werden die Worte „Unterricht und Kul-
tus“ durch die Worte „Wissenschaft, Forschung 
und Kunst“ ersetzt. 

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 
aa) In Satz 1 werden die Worte „Unterricht und 

Kultus“ durch die Worte „Wissenschaft, For-
schung und Kunst“ ersetzt. 

bb)  In Satz 2 werden die Worte „Art. 4 Abs. 2“ 
durch die Worte „Art. 2 Abs. 3“ ersetzt. 

cc)  Satz 3 wird aufgehoben. 

7. Der bisherige Art. 7 wird Art. 4; die Worte „Unterricht 
und Kultus“ werden jeweils durch die Worte „Wissen-
schaft, Forschung und Kunst“ ersetzt. 

8. Die Worte „Art. 8 (aufgehoben)“, „Art. 9 und 10 (Än-
derungsbestimmungen)“ und „Art. 11 (aufgehoben)“ 
werden gestrichen. 

9. Der bisherige Art. 12 wird Art. 5; Satz 3 wird aufgeho-
ben. 

 
§ 2 

Das Gesetz zur Ergänzung des Bundesgesetzes über indivi-
duelle Förderung der Ausbildung - Bayerisches Ausbil-
dungsförderungsgesetz − BayAföG − (BayRS 2230-2-2-
WFK), zuletzt geändert durch § 39 des Gesetzes vom 
24. April 2001 (GVBl S. 140), wird wie folgt geändert: 

1. Art. 2 wird wie folgt geändert:  

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aaa)  Die Satznummerierung wird gestrichen. 

bbb) In Nr. 1 wird die Zahl „10“ durch die Zahl 
„9“ ersetzt. 

bb)  Satz 2 wird aufgehoben.  

b) In Abs. 2 werden die Worte „Unterricht und Kul-
tus“ durch die Worte „Wissenschaft, Forschung 
und Kunst“ ersetzt. 

c) Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Ausbildungsförderung wird nicht gewährt, 
wenn dem Grunde nach zu den Kosten der auswär-
tigen Unterbringung Ansprüche auf Leistungen 
nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch, dem 
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch oder nach den 
Art. 25, 26 oder 36 des Bayerischen Schulfinanzie-
rungsgesetzes bestehen.“  

2. Art. 3 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„1Ausbildungsförderung wird Personen gewährt, die 
die Förderungsvoraussetzungen des § 8 des Bundes-
ausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) erfüllen, wenn 
sie ihren ständigen Wohnsitz in Bayern haben.“ 
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3. Art. 5 erhält folgende Fassung: 

„Art. 5 
Besondere Vorschriften zum  

Bundesausbildungsförderungsgesetz 

Folgende Vorschriften des Bundesausbildungsförde-
rungsgesetzes finden keine Anwendung: 

§§ 1, 2 Abs. 1, 2 bis 4 und 6 Nr. 2, §§ 3, 4, 5 Abs. 2, 4 
und 5, §§ 5a, 6 und 7 Abs. 1a, § 9 Abs. 3, § 12 Abs. 1, 
3 und 4, §§ 13, 13a, 14, 14a, 15 Abs. 2 Satz 2 und 
Abs. 3, §§ 15a, 15b Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2, §§ 16, 17 
Abs. 2 bis 4, §§ 18 bis 18d, 35, 39, 40, 40a, 44, 45 
Abs. 2 bis 4, § 45a Abs. 3, § 48 Abs. 1 bis 4, §§ 49, 56, 
60 und 66a Abs. 1.“ 

4. Art. 6 wird aufgehoben. 

5. Der bisherige Art. 7 wird Art. 6 und wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Worte „Unterricht und Kul-
tus“ durch die Worte „Wissenschaft, Forschung 
und Kunst“ ersetzt. 

b) In Satz 2 Nr. 3 werden die Worte „des § 14a und“ 
gestrichen und wird das Wort „Rechtsverordnun-
gen“ durch das Wort „Rechtsverordnung“ ersetzt. 

6. Art. 7a wird aufgehoben. 

7. Der bisherige Art. 8 wird Art. 7 und wie folgt geändert: 

a) Die Satznummerierung „1“ wird gestrichen. 

b) Satz 2 wird aufgehoben. 

 

§ 3 

Dieses Gesetz tritt am ............................................. in Kraft. 

 

 

Begründung: 

A. Allgemeines 
Aus Gründen der Rechtsklarheit und der Einheitlichkeit von bun-
des- und landesrechtlicher Förderung ist es notwendig, das Baye-
rische Ausführungsgesetz zum Bundesausbildungsförderungsge-
setz (BayAGBAföG) und das Bayerische Ausbildungsförderungs-
gesetz (BayAföG) an die verschiedenen, in der Zwischenzeit im 
Bundesrecht eingetretenen Rechtsänderungen anzupassen. Durch 
die Streichung von verschiedenen entbehrlichen Vorschriften wird 
zur Eindämmung der Normenflut auf Landesebene und zum Bü-
rokratieabbau beigetragen. 

1. BayAGBAföG 

Dem Freistaat Bayern wurde die Zuständigkeit für die Förderung 
von Auszubildenden in der Schweiz und Liechtenstein neu über-
tragen. Diese Aufgabe wird vom Studentenwerk Augsburg wahr-
genommen. Diese Zuständigkeitsübertragung ist gesetzlich zu re-
geln. Die nach Bundesrecht früher im Hochschulbereich bestehen-
den Förderungsausschüsse sind abgeschafft worden. Die hierzu 
ergangenen landesrechtlichen Vorschriften sind entbehrlich ge-
worden und werden aufgehoben. Im Übrigen handelt es sich um 
untergeordnete Änderungen redaktioneller und klarstellender Art.  

2. BayAföG 

Die verschiedenen, in der Zwischenzeit im Bundesrecht eingetre-
tenen Änderungen werden nachvollzogen. Durch den beabsichtig-
ten Wegfall der Förderung des Besuchs von Tagesheimschulen 
sind die Fördertatbestände in Art. 2 neu zu definieren. Ferner 
werden Doppelförderungen bei einem gleichzeitig gegebenen 
Förderungsanspruch nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch 
(Kinder- und Jugendhilfe) und dem Zwölften Buch Sozialgesetz-
buch (Sozialhilfe) bzw. nach dem Bayer. Schulfinanzierungsge-
setz ausgeschlossen und damit im Sinne des Bürokratieabbaus und 
der Verschlankung der Verwaltung bisher erforderlicher Verrech-
nungsaufwand beseitigt. Zur verbesserten Integration ausländi-
scher Jugendlicher mit dauerhafter Bleibeperspektive wird der 
persönliche Geltungsbereich des Landesgesetzes an die bundes-
rechtlichen Regelungen angepasst. Die Regelung über die Nicht-
anwendung einzelner bundesrechtlicher Vorschriften wird redak-
tionell an die geänderten Verhältnisse angepasst. Der Umfang des 
zu gewährenden Bedarfs wird − ebenfalls ohne inhaltliche Ände-
rungen − neu definiert. Entbehrlich gewordene Vorschriften wer-
den aufgehoben; damit wird zu einer Verschlankung des Gesetzes 
beigetragen. Im Übrigen handelt es sich um untergeordnete Ände-
rungen redaktioneller und klarstellender Art.  
 
B. Zwingende Notwendigkeit einer normativen Regelung 

Es sollen neue Zuständigkeiten zum Vollzug des BAföG begrün-
det, bestimmte Fallgruppen von der Förderung ausgeschlossen 
und der Kreis der Förderungsberechtigten erweitert werden. Hier-
zu sind Änderungen an bestehenden landesgesetzlichen Vorschrif-
ten, dem BayAGBAföG und dem BayAföG, durch ein Gesetz im 
formellen Sinn erforderlich.  
 
C. Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu § 1 - BayAGBAföG 

Nr. 1 Buchst. a und b 

Nach § 5 Nr. 3 der StRGVV gehört das Recht der Ausbildungs-
förderung zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Wis-
senschaft, Forschung und Kunst (Buchstabe a). 

Die Änderung in Buchst. b dient lediglich der Klarstellung. Die 
Förderung von Deutschen, die in der Republik Österreich gelege-
ne Ausbildungsstätten besuchen, obliegt bereits seit dem Jahre 
1971 der Landeshauptstadt München. Die Auslandsförderung 
wurde in der Folgezeit (10. BAföGÄndG vom 16. Juni 1986, 
BGBl. I S. 897) auf Auslandspraktika ausgedehnt; die Förderung 
erfolgt seither − wie beim Ausbildungsstättenbesuch − durch die 
Landeshauptstadt München. Konnexitätsgesichtspunkte sind nicht 
berührt.  

Nr. 2 

Mit dem 21. BAföGÄndG vom 2. Dezember 2004 (BGBl. I 
S. 3127) wurde aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung die 
Existenz von Förderungsausschüssen abgeschafft (Streichung des 
§ 42 BAföG). Zuständigkeitsregelungen hierzu sind deshalb nicht 
mehr erforderlich; die Vorschrift geht ins Leere und ist entbehrlich 
geworden.  

Nr. 3 

Die angestrebte Verschlankung des Gesetzes erfordert eine An-
passung der Artikelfolge. 

Nr. 4 Buchst. a 

Nach § 45 Abs. 4 Satz 2 BAföG bestimmt das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung durch Rechtsverordnung mit Zustim-
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mung des Bundesrates, welches Land der Bundesrepublik 
Deutschland für alle Auszubildenden, die in einem anderen Staat 
gelegene Ausbildungsstätten besuchen, örtlich zuständig ist. Im 
Zuge einer Neuverteilung der Zuständigkeiten wurde durch die 
Verordnung über die örtliche Zuständigkeit für Ausbildungsförde-
rung im Ausland (BAföG-AuslandszuständigkeitsV) vom 6. Janu-
ar 2004 (BGBl. I S. 42) dem Freistaat Bayern − neben der bisher 
schon bestehenden Zuständigkeit für die Republik Österreich − 
zusätzlich die Zuständigkeit für die Schweiz und Liechtenstein 
übertragen. Als zuständiges Amt (§ 45 Abs. 4 Satz 1 BAföG) 
wurde auf dem Verwaltungswege das Studentenwerk Augsburg 
bestimmt. Dies gilt es durch gesetzliche Regelung rechtlich abzu-
sichern. Die hierfür entstehenden Kosten werden dem Studenten-
werk (Anstalt des öffentlichen Rechts) aus dem Staatshaushalt 
erstattet.  

Nr. 4 Buchst. b und c  
Buchst. b  

Die Änderung der Bezeichnung des Absatzes ist Folgeänderung 
von Buchst. a. Ferner Benennung des zuständigen Geschäftsbe-
reichs (vgl. Begründung zu Nr. 1 Buchst. a). Darüber hinaus er-
folgt eine Anpassung an die geänderte Artikelfolge aufgrund der 
Neufassung des Bayer. Hochschulgesetzes. 

Buchst. c  

Vgl. Begründung zu Buchst. b - Änderung der Absatzbezeichnung 
und Benennung des zuständigen Geschäftsbereichs. 

Nr. 5 

Aus den zu Nr. 2 dargelegten Gründen (Abschaffung der Förde-
rungsausschüsse) ist die Regelung entbehrlich geworden. Die auf-
grund Art. 5 Satz 2 erlassene Wahlordnung für Förderungsaus-
schüsse ist aufgehoben und in der Datenbank BAYERN-RECHT 
nicht aufgeführt. 

Nr. 6  

Verschlankung, vgl. Begründung zu Nr. 3. 

Buchst. a und b 
Buchst. a und Buchst. b Doppelbuchst. aa  

Benennung des zuständigen Geschäftsbereichs  
(vgl. Begründung zu Nr. 1 Buchst. a). 

Buchst. b Doppelbuchst. bb  

Folgeänderung zu Nr. 3 Buchst. b - Änderung der Absatzbezeich-
nung. 

Buchst. b Doppelbuchst. cc  

Folgeänderung zu Nr. 2. 

Nr. 7 

Verschlankung, vgl. Begründung zu Nr. 3; Benennung des zustän-
digen Geschäftsbereichs (vgl. Begründung zu Nr. 1 Buchst. a). 

Nr. 8 und 9 

Verschlankung, vgl. Begründung zu Nr. 3; ferner Aufhebung einer 
gegenstandslos gewordenen Regelung. 

Zu § 2 - BayAföG 
Nr. 1 Buchst. a 
Durch die Änderung in Satz 1 entfällt künftig die Förderung von 
Schülerinnen und Schülern der Klassen 10 von Realschulen und 
Gymnasien. Schon bisher hatte dieser Personenkreis jedoch allen-
falls einen Förderanspruch beim Besuch von privaten Schulen, 
denen ein Tagesheim organisatorisch angegliedert ist (Tagesheim-

schulen), vgl. den bisherigen Art. 6 Abs. 2 i.V.m. der Rechtsver-
ordnung nach § 14 a BAföG (Härteverordnung). Dieser Förderan-
spruch wird aufgehoben. 

Eine Einbeziehung von Schülerinnen und Schülern der Klassen 10 
von Realschulen und Gymnasien in den Förderbereich des Bay-
AföG ist auch nicht erforderlich, da diese bei notwendiger auswär-
tiger Unterbringung dem Grunde nach einen Förderanspruch nach 
dem BAföG haben. In den darunter liegenden Klassen (5 bis 9) ist 
− wie schon bisher − bei auswärtiger Unterbringung eine Bay-
AföG-Förderung bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen 
weiterhin gewährleistet. Der Kreis der in die Förderung einbezo-
genen Ausbildungsstätten und Klassen war deshalb neu zu um-
schreiben. Darüber hinaus gehende inhaltliche Änderungen sind 
damit nicht verbunden.  

Zur bisherigen Förderung des Besuchs von Tagesheimschulen 
wird im Einzelnen auf die Begründung zu Nr. 4 verwiesen. 

Satz 2 wird damit gegenstandslos und ist aufzuheben. 

Nr. 1 Buchst. b 

Nach § 5 Nr. 3 der StRGVV gehört das Recht der Ausbildungs-
förderung zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Wis-
senschaft, Forschung und Kunst.  

Nr. 1 Buchst. c 

Zur ursprünglichen Fassung des Art. 2 Abs. 3: 

Die Verordnungsermächtigung ist seit dem Jahre 1970 Bestandteil 
des BayAföG. Sie wurde in der Vergangenheit nicht in Anspruch 
genommen; auch für die Zukunft zeichnet sich kein diesbezügli-
cher Bedarf ab. Die Ermächtigungsnorm kann deshalb entfallen. 

Zum neugefassten Art. 2 Abs. 3: 

Das BayAföG begründet für notwendig auswärts untergebrachte 
Schülerinnen und Schüler einen Rechtsanspruch auf Förderung. 
Notwendig auswärts untergebracht sind auch diejenigen, die aus 
behinderungsbedingten Gründen nicht in der Lage sind, den 
Schulweg zurückzulegen; ferner Kinder, die nach Maßgabe des 
Kinder- und Jugendhilferechts bei Pflegeeltern oder in einem 
Heim leben, weil ihren Eltern oder einem Elternteil das Sorge- 
oder Aufenthaltsbestimmungsrecht entzogen worden ist. In der 
Regel ist in diesen Fällen die Förderung nicht kostendeckend. 
Dem monatlichen Grundbedarf von gegenwärtig 383 Euro stehen 
weit höhere Heimkosten gegenüber. Die betreffenden Personen 
sind deshalb auf ergänzende Hilfe nach dem Achten Buch Sozial-
gesetzbuch (Kinder- und Jugendhilfe) bzw. nach dem Zwölften 
Buch Sozialgesetzbuch (Sozialhilfe) angewiesen. Soweit keine 
diesbezügliche Kostentragungspflicht besteht, werden ersatzweise 
Leistungen nach Art. 25, 26 oder 36 des Bayerischen Schulfinan-
zierungsgesetzes (BaySchFG) gewährt. Auf die bestehenden 
Ansprüche nach dem BayAföG werden von den Sozialhilfeträgern 
regelmäßig Ersatzansprüche erhoben (§§ 104 ff SGB X) bzw. − 
im Falle der BaySchFG-Förderung − werden diese Ansprüche 
unmittelbar förderungsmindernd berücksichtigt. Die BayAföG-
Leistungen mindern somit die Kosten der Sozialhilfeträger; im 
Bereich des BaySchFG ist die Leistung kostenneutral, da es sich 
in beiden Fällen um staatliche Aufwendungen handelt. Den Be-
troffenen selbst entsteht kein finanzieller Vorteil oder Nachteil 
durch die Anrechnung der Leistungen, jedoch ein erhöhter Auf-
wand bei der Beantragung der Förderungsleistung. Mit dieser 
bisher geübten Praxis folgt das BayAföG den Regelungen des 
BAföG.  

Der Bayerische Oberste Rechnungshof (ORH) hat in seinem 
Jahresbericht 2007 an den Landtag die Beseitigung dieser Über-
schneidungen mit den genannten anderen Leistungsgesetzen ge-
fordert (TNr. 33 und 33.3, Seite 128 des Berichts). Im BayAföG 
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solle ein entsprechender Ausschluss festgelegt werden. Zur Be-
gründung verweist der ORH u.a. auf TNr. 35 seines Jahresberichts 
2006 und den hierzu ergangenen Landtagsbeschluss vom 
17.04.2007 (LT-Drs. 15/7950) Nr. 2 q zum Vollzug des Unter-
haltsvorschussgesetzes. Darin war die Staatsregierung u.a. ersucht 
worden zu prüfen, wie das Nebeneinander unterschiedlicher Sozi-
alleistungen bereinigt und unnötiger bürokratischer Aufwand beim 
Gesetzesvollzug vermieden werden kann. Allerdings sei dabei 
darauf zu achten, dass für die Betroffenen kein finanzieller Nach-
teil entstünde.  

Diese Voraussetzungen liegen auch hier vor. Der ORH fordert 
daher zum Zwecke des Bürokratieabbaus eine Ausschlussregelung 
im BayAföG, wenn dem Grunde nach zu den Kosten der auswär-
tigen Unterbringung Ansprüche auf Leistungen nach dem Achten 
Buch Sozialgesetzbuch, dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch 
oder nach den Art. 25, 26 oder 36 des Bayerischen Schulfinanzie-
rungsgesetzes bestehen. Dadurch würde vermieden, dass zwei 
Anträge gestellt und hierzu unterschiedliche Nachweise vorgelegt 
werden müssen; es wären nur noch eine anstatt zwei Behörden mit 
dem Fall befasst. Die Betroffenen würden ohne finanzielle 
Nachteile von bürokratischem Aufwand entlastet.  

Nach den Feststellungen des ORH wären bayernweit rund 250 
Fälle betroffen; das Einsparpotential läge bei rund 840.000 Euro. 
Daneben werden die Kreisverwaltungsbehörden gegenüber dem 
Istzustand von Bürokratiekosten und Verwaltungsaufwand beim 
Vollzug des BayAföG um mehr als 35 Prozent entlastet. Im Ge-
genzug werden durch den beabsichtigten Wegfall der staatlichen 
Leistungen die Jugend- und Sozialhilfeträger in gleicher Höhe 
belastet. Davon sind allerdings die eingesparten Verwaltungsvoll-
zugskosten abzuziehen, sodass die tatsächliche Mehrbelastung im 
Sinne einer Saldierung geringer ausfällt. 

Mit dem in Art. 2 neu eingefügten Abs. 3 folgt der Gesetzentwurf 
dem Petitum des ORH.  

Nr. 2 

Bisher können nach dem BayAföG neben Deutschen im Sinne des 
GG nur bestimmte Gruppen von Ausländern gefördert werden. 
Mit der entsprechenden bundesgesetzlichen Rechtsänderung im 
22. BAföGÄndG vom 23. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3254) 
wurde im BAföG der persönliche Geltungsbereich auf weitere 
Gruppen von ausländischen Auszubildenden ausgeweitet. Insbe-
sondere Ausländern mit Migrationshintergrund, die bereits lang-
fristig aufenthaltsberechtigt sind oder lange in Deutschland leben 
und eine dauerhafte Bleibeperspektive haben, wurden in die För-
derung aufgenommen (§ 8 BAföG). Aus Gründen der besseren 
Integration von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshin-
tergrund soll diese Regelung im Landesrecht für anwendbar er-
klärt werden (vgl. Verweis auf § 8 BAföG). Damit werden − im 
Gegensatz zum geltenden Recht − alle ausländischen Auszubil-
denden in die Förderung aufgenommen, deren Eltern in Deutsch-
land leben und bereits langjährig erwerbstätig gewesen sind. 

Die Ausweitung des Kreises der Förderungsberechtigten um ande-
re Ausländer ist geboten. Die Integration gerade von jungen Aus-
ländern ist ein allgemeines Anliegen und eine gesellschaftspoliti-
sche Herausforderung. Die bayerischen Integrationsbemühungen 
sollten auch auf dem Gebiet der Ausbildungsförderung nicht 
hinter den bundesrechtlichen Regelungen zurückstehen.  

Die Neuregelung sieht eine Förderung von ausländischen Kindern 
vor, die eine dauerhafte Bleibeperspektive haben und die durch 
ihren bisherigen schulischen Werdegang beweisen, dass sie eine 
höherwertige Bildung anstreben. Sie stellen dadurch ihre Integra-
tionsbereitschaft und ihre Integrationsfähigkeit besonders unter 
Beweis. Solche Personen weiter von der Förderung auszuschlie-
ßen, wäre kontraproduktiv.  

Finanzielle Mehrbelastungen in erheblichem Ausmaß sind durch 
diese Maßnahme nicht zu erwarten. Die Zahl der ausländischen 
Schülerinnen und Schüler, die weiterführende allgemein bildende 
Schulen besuchen und zum Zwecke des Schulbesuchs notwendig 
auswärts untergebracht sind, dürfte relativ gering sein. In den 
gegebenen Fällen sollte aber unter den gleichen Voraussetzungen 
wie bei deutschen Schülerinnen und Schülern Ausbildungsförde-
rung gewährt werden. Der hierfür erforderliche jährliche Aufwand 
ist mit 30.000 bis 45.000 Euro zu beziffern. 

Nr. 3 

Die Vorschrift korrespondiert mit Art. 4 BayAföG und bestimmt, 
welche Regelungen des BAföG im Bereich des BayAföG keine 
Anwendung finden. Diese werden enumerativ aufgezählt. Da das 
BAföG in der Vergangenheit mehrfach geändert wurde, ist eine 
Anpassung der nicht anwendbaren Vorschriften notwendig. Mit 
der Neuaufzählung werden keine bisher bestehenden Förderungs-
tatbestände beseitigt. Die entsprechende Anwendbarkeit des neuen 
§ 14b BAföG, wonach Kinderbetreuungszuschläge gezahlt werden 
können, dürfte aufgrund des nach dem BayAföG geförderten 
Personenkreises (Schülerinnen und Schüler bis zur 9. Klasse) 
praktisch keine großen Auswirkungen haben. Die bisherige Voll-
zugspraxis wird auf eine gesicherte rechtliche Grundlage gestellt.  

Nr. 4 

Art. 6 kann aufgehoben werden, weil sich der zu gewährende 
Bedarf bereits über Art. 4 und 5 BayAföG entsprechend aus § 12 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BAföG ergibt.  

Damit wird zugleich die bisher in Art. 6 Abs. 2 i.V.m. § 14a  
BAföG i.V.m. § 1 Abs. 2 HärteV geregelte Förderung des Be-
suchs von privaten Tagesheimschulen aufgehoben. Bisher hatten 
bei den Eltern wohnende Schülerinnen und Schüler nach dem 
BayAföG einen selbständigen Förderungsanspruch, wenn sie 
private Tagesheimschulen besuchten. Gewährt wurde kein Grund-
bedarf, sondern vielmehr ein Aufwendungsersatz bis zu maximal 
77 Euro pro Monat abzüglich von 1 Euro je in Anspruch genom-
menem Verpflegungstag. Einhergehend mit dem Wegfall der 
Förderung des Besuchs von privaten Tagesheimschulen (vgl. 
Vorblatt und Begründung Allgemeiner Teil) fallen die bei den 
Eltern wohnenden Schüler der Klassen 10 von Realschulen und 
Gymnasien aus dem Kreis der Förderungsberechtigten nach dem 
BayAföG heraus (vgl. Begründung zu Nr. 1a.).  

Nr. 5  

Anpassung der Artikelbezeichnung zur Verschlankung des Geset-
zestextes. 

Buchst. a und b 

Änderung aufgrund geänderter Zuständigkeit und Folgeänderung 
aus Nr. 3.  

Nr. 6 

Aufhebung einer gegenstandslos gewordenen Vorschrift. 

Nr. 7 

Anpassung der Artikelbezeichnung, vgl. Begründung zu Nr. 5; 
ferner Aufhebung einer gegenstandslos gewordenen Regelung. 

Zu § 3 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.  
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Gesetzentwurf der Staatsregierung
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Ausbildungsförderungsgesetzes (Drs. 16/1393) 

- Erste Lesung -
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Beschlussempfehlung und 
Bericht 
des Ausschusses für Bildung, Jugend und Sport 

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 16/1393 

zur Änderung des Bayerischen Ausführungsgesetzes 
zum Bundesausbildungsförderungsgesetz und des 
Bayerischen Ausbildungsförderungsgesetzes 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Margare-
te Bause, Sepp Daxenberger, Ulrike Gote u.a. und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 16/1474 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Ände-
rung des Bayerischen Ausführungsgesetzes zum 
Bundesausbildungsförderungsgesetz und des Baye-
rischen Ausbildungsförderungsgesetzes 
(Drs. 16/1393) 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t i m m u n g

Berichterstatter zu 1: Heinz Donhauser 
Berichterstatter zu 2: Thomas Gehring 
Mitberichterstatterin zu 1: Karin Pranghofer 
Mitberichterstatter zu 2: Heinz Donhasuer 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Bil-
dung, Jugend und Sport federführend zugewiesen. 
Der Ausschuss für Soziales, Familie und Arbeit, 
der Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruktur, Ver-
kehr und Technologie, der Ausschuss für Staats-
haushalt und Finanzfragen und der Ausschuss für 
Kommunale Fragen und Innere Sicherheit haben 
den Gesetzentwurf mitberaten. 
Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlaments-
fragen und Verbraucherschutz hat den Gesetzent-
wurf endberaten. 
 

Zum Gesetzentwurf wurde der Änderungsantrag 
Drs. 16/1474 eingereicht. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzent-
wurf und den Änderungsantrag Drs. 16/1474 in 
seiner 12. Sitzung am 25. Juni 2009 beraten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FW: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/1474 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Soziales, Familie und Arbeit hat 
den Gesetzentwurf und den Änderungsantrag Drs. 
16/1474 in seiner 15. Sitzung am 2. Juli 2009 mit-
beraten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FW: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/1474 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

4. Der Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruktur, Ver-
kehr und Technologie hat den Gesetzentwurf und 
den Änderungsantrag Drs. 16/1474 in seiner 14. 
Sitzung am 2. Juli 2009 mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
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 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FW: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/1474 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

5. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen 
hat den Gesetzentwurf und den Änderungsantrag 
Drs. 16/1474 in seiner 39. Sitzung am 7. Juli 2009 
mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FW: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/1474 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

6. Der Ausschuss für Kommunale Fragen und Innere 
Sicherheit hat den Gesetzentwurf und den Ände-
rungsantrag Drs. 16/1474 in seiner 14. Sitzung am 
8. Juli 2009 mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/1474 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

7. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlaments-
fragen und Verbraucherschutz hat den Gesetzent-
wurf und den Änderungsantrag Drs. 16/1474 in 
seiner 18. Sitzung am 14. Juli 2009 endberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FW: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Enthaltung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen mit der Maßgabe, dass 
in § 3 als Datum des Inkrafttretens der „1. August 
2009“ eingefügt wird. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/1474 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Enthaltung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Hans-Ulrich Pfaffmann 
Vorsitzender 
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Beschluss 
des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung 
beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 16/1393, 16/1833 

Gesetz zur Änderung des Bayerischen Ausführungsge-
setzes zum Bundesausbildungsförderungsgesetz und des 
Bayerischen Ausbildungsförderungsgesetzes 

§ 1 

Das Gesetz zur Ausführung des Bundesgesetzes über indi-
viduelle Förderung der Ausbildung - Bayerisches Ausfüh-
rungsgesetz zum Bundesausbildungsförderungsgesetz − 
BayAGBAföG − (BayRS 2230-2-1-WFK) wird wie folgt 
geändert: 
1. Art. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „Unterricht und 
Kultus“ durch die Worte „Wissenschaft, Forschung 
und Kunst“ ersetzt. 

b) In Abs. 3 werden nach dem Wort „BAföG“ die 
Worte „sowie für die Förderung dort nach § 5 
Abs. 5 BAföG abgeleisteter Praktika“ eingefügt.  

2. Art. 2 wird aufgehoben. 
3. Die Worte „Art. 3 (aufgehoben)“ werden gestrichen. 
4. Der bisherige Art. 4 wird Art. 2 und wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender neuer Abs. 2 eingefügt: 
„(2) Für die Förderung des Besuchs einer im Ge-
biet der Schweiz und im Gebiet von Liechtenstein 
gelegenen Ausbildungsstätte nach § 5 Abs. 2 und 
§ 6 BAföG sowie für die Förderung dort nach § 5 
Abs. 5 BAföG abgeleisteter Praktika ist das Amt 
für Ausbildungsförderung beim Studentenwerk 
Augsburg zuständig.“ 

b) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3; in Satz 2 werden 
die Worte „Unterricht und Kultus“ durch die Worte 
„Wissenschaft, Forschung und Kunst“ und die 
Worte „Art. 88“ durch die Worte „Art. 94“ ersetzt. 

c) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4; die Worte „Un-
terricht und Kultus“ werden durch die Worte „Wis-
senschaft, Forschung und Kunst“ ersetzt. 

5. Art. 5 wird aufgehoben. 
6. Der bisherige Art. 6 wird Art. 3 und wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 werden die Worte „Unterricht und Kul-
tus“ durch die Worte „Wissenschaft, Forschung 
und Kunst“ ersetzt. 

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 
aa) In Satz 1 werden die Worte „Unterricht und 

Kultus“ durch die Worte „Wissenschaft, For-
schung und Kunst“ ersetzt. 

bb)  In Satz 2 werden die Worte „Art. 4 Abs. 2“ 
durch die Worte „Art. 2 Abs. 3“ ersetzt. 

cc)  Satz 3 wird aufgehoben. 

7. Der bisherige Art. 7 wird Art. 4; die Worte „Unterricht 
und Kultus“ werden jeweils durch die Worte „Wissen-
schaft, Forschung und Kunst“ ersetzt. 

8. Die Worte „Art. 8 (aufgehoben)“, „Art. 9 und 10 (Än-
derungsbestimmungen)“ und „Art. 11 (aufgehoben)“ 
werden gestrichen. 

9. Der bisherige Art. 12 wird Art. 5; Satz 3 wird aufgeho-
ben. 

§ 2 

Das Gesetz zur Ergänzung des Bundesgesetzes über indivi-
duelle Förderung der Ausbildung - Bayerisches Ausbil-
dungsförderungsgesetz − BayAföG − (BayRS 2230-2-2-
WFK), zuletzt geändert durch § 39 des Gesetzes vom 
24. April 2001 (GVBl S. 140), wird wie folgt geändert: 

1. Art. 2 wird wie folgt geändert:  

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aaa) Die Satznummerierung wird gestrichen. 

bbb) In Nr. 1 wird die Zahl „10“ durch die Zahl 
„9“ ersetzt. 

bb)  Satz 2 wird aufgehoben.  

b) In Abs. 2 werden die Worte „Unterricht und Kul-
tus“ durch die Worte „Wissenschaft, Forschung 
und Kunst“ ersetzt. 

c) Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Ausbildungsförderung wird nicht gewährt, 
wenn dem Grunde nach zu den Kosten der auswär-
tigen Unterbringung Ansprüche auf Leistungen 
nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch, dem 
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch oder nach den 
Art. 25, 26 oder 36 des Bayerischen Schulfinanzie-
rungsgesetzes bestehen.“  

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - 
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2. Art. 3 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„1Ausbildungsförderung wird Personen gewährt, die 
die Förderungsvoraussetzungen des § 8 des Bundes-
ausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) erfüllen, wenn 
sie ihren ständigen Wohnsitz in Bayern haben.“ 

3. Art. 5 erhält folgende Fassung: 

„Art. 5 
Besondere Vorschriften zum  

Bundesausbildungsförderungsgesetz 

Folgende Vorschriften des Bundesausbildungsförde-
rungsgesetzes finden keine Anwendung: 

§§ 1, 2 Abs. 1, 2 bis 4 und 6 Nr. 2, §§ 3, 4, 5 Abs. 2, 4 
und 5, §§ 5a, 6 und 7 Abs. 1a, § 9 Abs. 3, § 12 Abs. 1, 
3 und 4, §§ 13, 13a, 14, 14a, 15 Abs. 2 Satz 2 und 
Abs. 3, §§ 15a, 15b Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2, §§ 16, 17 
Abs. 2 bis 4, §§ 18 bis 18d, 35, 39, 40, 40a, 44, 45 
Abs. 2 bis 4, § 45a Abs. 3, § 48 Abs. 1 bis 4, §§ 49, 56, 
60 und 66a Abs. 1.“ 

4. Art. 6 wird aufgehoben. 

5. Der bisherige Art. 7 wird Art. 6 und wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Worte „Unterricht und Kul-
tus“ durch die Worte „Wissenschaft, Forschung 
und Kunst“ ersetzt. 

b) In Satz 2 Nr. 3 werden die Worte „des § 14a und“ 
gestrichen und wird das Wort „Rechtsverordnun-
gen“ durch das Wort „Rechtsverordnung“ ersetzt. 

6. Art. 7a wird aufgehoben. 

7. Der bisherige Art. 8 wird Art. 7 und wie folgt geändert: 

a) Die Satznummerierung „1“ wird gestrichen. 

b) Satz 2 wird aufgehoben. 

 

§ 3 

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2009 in Kraft.    

Die Präsidentin  

I.V. 

Prof. Dr. Peter Paul Gantzer 

II. Vizepräsident 
 



Präsidentin Barbara Stamm:  Ich rufe den Tagesordnungspunkt 24 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Bayerischen Ausführungsgesetzes zum 

Bundesausbildungsförderungsgesetz und des Bayerischen 

Ausbildungsförderungsgesetzes (Drs. 16/1393) 

- Zweite Lesung -

hierzu:

Änderungsantrag der Abg. Margarete Bause, Sepp Daxenberger, Ulrike Gote u. a. 

und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

(Drs. 16/1474) 

Ich eröffne die Aussprache. Im Ältestenrat wurde hierzu eine Redezeit von fünf Minuten 

pro Fraktion vereinbart. Als erstem Redner darf ich Herrn Kollegen Donhauser das Wort 

erteilen.

((Unruhe))

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie, die Plätze einzunehmen. Herr Kollege, 

bitte warten Sie einen Moment. Ich glaube, in dem Hohen Haus ist es nicht möglich, auf 

Bitten zu reagieren. Ich habe darum gebeten, die Plätze einzunehmen. Draußen im 

Foyer gibt es genügend Möglichkeiten, sich zu unterhalten. Gespräche können Sie auch 

auf den Sitzbänken führen. Bitte schön, Herr Kollege Donhauser.

Heinz Donhauser (CSU):  Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen, Ihnen liegt ein Gesetzentwurf zur Abstim

mung vor, der die Ausbildungsförderung in Bayern schlanker und effektiver macht. Das 

Bayerische Ausführungsgesetz zum BAföG und das Bayerische Ausbildungsförde

rungsgesetz sollen heute geändert werden. Die Grundlage dafür ist einerseits die 

Änderung im BAföG auf Bundesebene, andererseits ist die bayerische Anpassung er

forderlich. Des Weiteren beruhen diese Änderungen auf dem Bericht des ORH aus dem 
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Jahre 2007, der materielle Änderungen erforderlich macht. Im Konkreten bedeutet das, 

dass die Förderung von Tagesheimen gestrichen wird; denn sie sind mittlerweile über

holt. Die meisten Tagesheime werden zu offenen Ganztagsangeboten umfunktioniert. 

Mittlerweile gibt es nur noch sieben Tagesheime in Bayern, die größtenteils auf dem Weg 

zum Ganztagesangebot sind.

Außerdem monierte der ORH die Überschneidung mit anderen Leistungsgesetzen. Der 

Anspruch auf diese bayerischen Ausbildungsförderungsleistungen soll entfallen, wenn 

dem Grunde nach zu den Kosten der auswärtigen Unterbringung Ansprüche auf Lei

stungen nach anderen gesetzlichen Regelungen bestehen, zum Beispiel nach Büchern 

des SGB oder dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz.

Eine weitere Neuerung dieses Gesetzes besteht darin, dass der Kreis der zu fördernden 

Schüler  hier geht es konkret um die ausländischen Auszubildenden  erweitert wird. 

Damit leistet Bayern einen wichtigen Beitrag zur besseren Integration von Schülerinnen 

und Schülern mit Migrationshintergrund.

Im Rahmen der Novellierung werden die sich aus dem Bundesrecht ergebenden Rechts

änderungen im Bayerischen Ausführungsgesetz des Bundesausbildungsförderungsge

setzes und des Bayerischen Ausbildungsförderungsgesetzes umgesetzt. Doppelförde

rungsansprüche im Verhältnis zu anderen Leistungsgesetzen sollen ausgeschlossen 

werden. Der Änderungsantrag zielt im Wesentlichen darauf ab, den Anspruch der Aus

bildungsförderung für die noch bestehenden Tagesheimschulen zu erhalten, selbst 

wenn diese in den Status von offenen Ganztagsschulen übergeführt werden.

Die Beschlussempfehlung lautete: Zustimmung zum Gesetzentwurf der Staatsregierung 

im federführenden Bildungsausschuss sowie im Sozial, Wirt

schafts, Haushalts und Innenausschuss; Ablehnung des Änderungsantrags im feder

führenden Bildungsausschuss sowie im Sozial, Wirtschafts, Haushalts und Innenaus

schuss. Die Ablehnung des Antrags wurde damit begründet, dass den Beanstandungen 

des Rechnungshofes durch die Beibehaltung der Ausbildungsförderung für Schüler von 
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Tagesheimschulen nicht Rechnung getragen werden könne. Die Förderung des Be

suchs von Tagesheimschulen ist überholt, weil diese weitgehend durch sogenannte 

offene Ganztagsschulen, die ihrerseits staatlich gefördert werden, abgelöst werden. Ich 

bitte deshalb um Ablehnung des Änderungsantrags und um Zustimmung zum Gesetz

entwurf.

(Beifall bei der CSU und der FDP)

Präsidentin Barbara Stamm:  Die nächste Wortmeldung kommt von Frau Kollegin 

Pranghofer.

Karin Pranghofer (SPD):  Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Im We

sentlichen handelt es sich bei dem vorliegenden Gesetz um formale Angleichungen 

zwischen dem BAföG und dem Bayerischen Ausbildungsförderungsgesetz. In zwei 

Punkten  so sehen wir das bei der SPDFraktion  hat dieses Gesetz auch materielle 

Substanz, weswegen wir das Gesetz insgesamt ablehnen.

Auf diese zwei Punkte möchte ich mich konzentrieren. Das ist zum einen die Abschaffung 

der Ausbildungsförderung beim Besuch privater Tagesheimschulen.

Das ist zum Zweiten die Zusatzbelastung der Kommunen, die nach den Angaben der 

kommunalen Spitzenverbände höher ist als der Betrag, der im Gesetz angegeben ist, 

also nicht 840.000 Euro beträgt, sondern vermutlich eine Summe vom 1,4 Millionen Euro 

ausmacht. Die angedeutete Entlastungswirkung, die man durch weniger Verwaltungs

aufwand und weniger Bürokratie zu erreichen versuchte, wird also bei den Kommunen 

wahrscheinlich nicht eintreten.

Der andere Grund für unsere Ablehnung ist vor allem die Abschaffung der Ausbildungs

förderung in Tagesheimschulen. Man kann der Meinung sein, Tagesheimschulen sind 

überholt; denn es gibt in Bayern nur noch sieben. Die anderen wurden bereits in das 

Angebot der offenen Ganztagsschule umgewandelt. Man kann durchaus dieser Meinung 

sein, das stimmt auch so, löst aber nicht das Problem, weder das Problem der privaten 
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Tagesheimschulen noch das der Ganztagsschulen in privater Trägerschaft. Beide haben 

nämlich eines gemeinsam: Als private Schulträger müssen sie die Zusatzkosten auf das 

Schulgeld umlegen. Private Ganztagsschulen können zwar mit einem Zuschuss vom 

Land rechnen. Das ist neu geregelt worden. Die Kommunen sind, auch mit Recht, nicht 

verpflichtet, noch einmal einen Betrag von 5.000 Euro draufzulegen. Es bleibt den pri

vaten Schulträgern aber egal ob im Tagesheim oder in der privaten Ganztagsschule, nur 

die Schulgelderhöhung. Diese wiederum führt zu einer Mehrbelastung der Eltern. Spä

testens da stellt sich wieder die Frage der Zugangschancen von Kindern aus weniger 

reichen Familien an diese Schulen. Nach unserer Meinung muss es deshalb zunächst 

bei der Ausbildungsförderung bleiben. Es gibt keine anderen gesetzlichen Regelungen 

 die sind auch nicht vorgesehen , die diese Zuschussfrage verändern würden. Wir mei

nen deshalb, wir geben damit begabten Kindern die Chance, beispielsweise bei den 

Domspatzen oder im Aufseesianum weiter in die Schule gehen zu können.

Der ORH hat im Jahr 2007 die Auffassung vertreten, Tagesheimschulen könnten nicht 

gefördert werden, weil der Schulbesuch unabhängig von der Tagesbetreuung zu sehen 

sei, und deshalb sei die Ausbildungsförderung nicht gerechtfertigt. Wir sagen, das ist 

eine Frage der Interpretation, die man teilen kann, was wir aber nicht tun. Tagesheim

schulen sind eigentlich der Anfang der Ganztagsschulen. Privatschulen haben Ganz

tagsschulen eingerichtet, als der Staat überhaupt noch nicht daran gedacht hat. Heute 

würde niemand auf die Idee kommen zu sagen, der Vormittag in der Schule habe mit 

dem Nachmittag in der Schule nichts zu tun. Das ist eine Ausbildungseinheit, deshalb 

ist die Ausbildungsförderung auch weiterhin gerechtfertigt.

Noch eine Bemerkung zum Schluss: Für diejenigen im Haus, die sich nicht so intensiv 

mit diesem Gesetz befasst haben, möchte ich darauf hinweisen, was sich der Staat mit 

der Abschaffung der Ausbildungsförderung einspart. Wir sprechen im Schuljahr 

2007/2008 von gerade 100 Förderfällen mit einem Förderaufwand von 80.0000 Euro im 

Jahr. Meine Damen und Herren, das ist keine große Summe, die wir hier einsparen. Wir 
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sind der Meinung, gerade solche Fördermöglichkeiten sollten wir erhalten. Aus den ge

nannten Gründen lehnen wir das Gesetz ab.

(Beifall bei der SPD)

Präsidentin Barbara Stamm:  Nächste Wortmeldung: Frau Kollegin Gottstein. Bitte 

schön.

Eva Gottstein (FW):  Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Das Gesetz ist erstens nötig und enthält zweitens sinnvolle Ansätze. Positiv ist, ganz 

klar: Die Doppelförderung wird vermieden. Das muss sie letztendlich auch. Besonders 

positiv ist, dass ausländische Kinder jetzt in die Förderung einbezogen sind.

Wir können dem Gesetz nicht zustimmen. Die Kommunen werden deutlich belastet und 

nicht entlastet. Es müsste das Konnexitätsprinzip greifen. Das erklären jedenfalls die 

betroffenen Verbände. Im Übrigen war interessant, dass im Bildungsausschuss auf aus

drückliche Nachfrage des Vorsitzenden, Herrn Pfaffmann, weder die Vertreterin des 

Wissenschaftsministeriums, Frau Ministerialrätin Bronberger, noch der Vertreter des 

Kultusministeriums, Ministerialrat Diller, sagen konnte, ob es billiger oder teurer wird. Es 

konnten gar keine konkreten Zahlen genannt werden. Das spricht, so denke ich, für sich. 

Wir werden das ablehnen.

Als weiteren Grund nenne ich das Herausfallen der Tagesheimschulen. Der Herr Kul

tusminister spricht immer von intelligenten Lösungen, die er gerne in allen Bereichen 

gefördert haben möchte. Die Tagesheimschulen waren die ersten, die in die Ganztags

betreuung eingestiegen sind. Das sind intelligente Lösungen. Nun zu sagen, das sind 

nur noch sieben, ist nicht zutreffend; denn es können wieder mehr werden. Schließlich 

wollen wir die Betreuung in einer Vielfalt regeln. Wenn es derzeit nur 108 Kinder betrifft, 

dann kann das auch nicht das Argument sein; denn diese Kinder dürfen uns nicht egal 

sein. Wir stimmen deshalb dem Änderungsantrag zu, den Gesetzentwurf der Staatsre

gierung lehnen wir ab.
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Man muss schon klare Rechnungen vorlegen, wenn man behauptet, wie hier im Ge

setzentwurf, die Kommunen würden entlastet. Das gilt zumal dann, wenn die Betroffenen 

sagen, das stimmt nicht. Da muss man schon wesentlich klarere Vorgaben liefern.

(Beifall bei den Freien Wählern)

Präsidentin Barbara Stamm:  Nächste Wortmeldung: Herr Kollege Gehring.

Thomas Gehring (GRÜNE):  Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Ich werde zunächst diesen Gesetzentwurf loben und erwarte dann Ihre Aufmerksamkeit 

bei einem wichtigen Detail, wo wir den Gesetzentwurf kritisieren und einen Änderungs

antrag gestellt haben.

Richtig ist, dass der Gesetzentwurf eine Verwaltungsvereinfachung anstrebt. Richtig ist 

auch, dass die Doppelförderung zu anderen Leistungsgesetzen ausgeschlossen ist. 

Richtig ist schließlich, dass der Geltungsbereich des Bayerischen Ausbildungsförde

rungsgesetzes  BayAföG  dem Bundesausbildungsförderungsgesetz  BAföG  ange

glichen wird, und dass damit der Kreis der Förderberechtigten ausgeweitet wird. Das 

kommt vor allem Jugendlichen mit Migrationshintergrund zugute. Nun kommen wir aber 

zum Negativen: Die Förderung von bedürftigen Schülerinnen und Schülern, die ein so

genanntes Tagesheim besuchen, wird ausgeschlossen. Damit wird  auch wenn der 

Oberste Rechnungshof immer recht hat, in diesem Fall hat er nicht recht  eine kleine, 

aber bedürftige Gruppe von jungen Menschen benachteiligt. Es wird ein kleines, aber 

wichtiges Instrument zur Verbesserung der sozialen Gerechtigkeit in Bayern abge

schafft.

(Beifall eines Abgeordneten der GRÜNEN)

Die Begründung heißt, die meisten Tagesheime sind in offene Ganztagsschulen umbe

nannt worden, es blieben langfristig wohl nur drei Tagesheime übrig, beispielsweise die 

Ursulinen in Landshut. Damit sei mit der neuen Ganztagsfinanzierung die Notwendigkeit 

für die Förderung durch das BayAföG nicht mehr gegeben. Doch diese Begründung ist 
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falsch und wird der Wirklichkeit in Bayern nicht gerecht. Erstens: Der Begriff "offene 

Ganztagesschulen" taucht im Gesetz nicht auf. Die Ganztagesschule ist aber, anders 

als zu der Zeit, als das Gesetz geschrieben wurde, heute Realität. Zweitens: Mit dem 

neuen System des Bildungsgipfels werden die offenen Ganztagesschulen zwar vom 

Staat gefördert und leisten die Kommunen einen Beitrag von 5.000 Euro. Aber bei den 

privaten Trägern sind die Kommunen zu diesem Beitrag nicht verpflichtet, sondern sie 

leisten ihn freiwillig.

Das heißt, jetzt sind wir beim Thema der sozialen Gerechtigkeit. Es geht um die Unter

stützung bedürftiger Schülerinnen und Schülern in Ganztagseinrichtungen privater Trä

ger, die mangels Beitrag der Kommunen oder aufgrund ihres besonderen Profils 

Elternbeiträge erheben müssen. Ein Beispiel für dieses besondere Profil sind die Re

gensburger Domspatzen, die ein Ganztagesangebot bis 18 Uhr haben, denn Singproben 

gehören dazu. Eine Betreuung muss also sein. Dafür erheben sie einen Elternbeitrag 

von 210 Euro im Monat. Eltern, die bedürftig sind, werden in Zukunft vom BayAföG nicht 

mehr gefördert.

Das BayAföG ist ein Instrument für soziale Gerechtigkeit  kein Mittel für die Institution. 

Deswegen ist auch der Zusammenhang mit dem Bildungsgipfel falsch. Das BayAföG ist 

ein Instrument, um Eltern und Schüler nicht mit der Gießkanne, sondern nach deren 

Bedürftigkeit zu fördern.

Es geht um den Zugang von Kindern aus finanzschwachen Familien zu diesen Schulen 

mit besonderem Profil, zum Beispiel zu den Regensburger Domspatzen. Es geht auch 

um den Zugang zu Angeboten privater Träger, wo die Kommune ihren Beitrag nicht 

leistet und in der Region vielleicht auch kein entsprechendes Angebot vorhanden ist.

Die Kosten sind tatsächlich überschaubar: Es geht um 77 Euro monatlich pro Kind. Frau 

Pranghofer hat einen Betrag genannt. Es geht um 100.000, vielleicht auch um etwas 

mehr. Diese Kosten sind nicht groß; denn es geht um ein kleines Instrument der sozialen 

Förderung, um mehr soziale Gerechtigkeit in Bayern. Deswegen bitte ich Sie, unserem 
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Antrag zuzustimmen. Sehen Sie die Praxis! Sorgen Sie dafür, dass eine kleine Gruppe 

bayerischer Schülerinnen und Schüler mehr soziale Gerechtigkeit hat!

(Beifall bei den GRÜNEN)

Präsidentin Barbara Stamm:  Nächste Wortmeldung: Frau Kollegin Will.

Renate Will (FDP):  Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe 

Kolleginnen und Kollegen! Der vorliegende Gesetzentwurf ist eigentlich eine reine 

Pflichtveranstaltung. Die Änderungen im Bundesausbildungsgesetz und die Erkenntnis

se des Obersten Rechnungshofes haben die Richtung vorgegeben. Die Staatsregierung 

hat mit guten Gründen nur noch eine Anpassung an diese Vorgaben vorgenommen. Die 

Änderungen beim Gesetz zur Ausführung des Bundesgesetzes über individuelle För

derung der Ausbildung gehen ausschließlich auf verschiedene Rechtsänderungen des 

Bundesgesetzes zurück. So wurde zum Beispiel dem Freistaat Bayern die Zuständigkeit 

für die Förderung der Auszubildenden in der Schweiz und in Liechtenstein übertragen. 

Außerdem können die Auszubildenden leichter gefördert werden. So ist beispielsweise 

nun auch eine vollständige Ausbildung im EUAusland und in der Schweiz förderungs

fähig und nicht förderungspflichtig. Auch Auszubildende mit Migrationshintergrund kön

nen, wie schon erwähnt, jetzt leichter gefördert werden. Genau das wollen wir auch. Da 

dürfen wir in Bayern nicht hinten anstehen.

Aufgrund der Abschaffung der Förderungsausschüsse im Bundesrecht konnten die lan

desrechtlichen Vorschriften gestrichen werden. Im Bayerischen Ausbildungsförderungs

gesetz wurden ebenfalls Änderungen entsprechend dem Bundesrecht vorgenommen. 

Darüber hinaus hat der Jahresbericht des Oberstern Rechnungshofes vom Jahr 2007 

einige materielle Änderungen erforderlich gemacht. Genau darum geht es, auch das ist 

schon erwähnt worden. Da die bisherige Förderung des Besuchs von privaten Tages

heimschulen über die ursprüngliche Zielsetzung hinausging  Tagesschulheime sind 

nämlich keine Voraussetzung für den Schulbesuch , fällt die Förderung in Zukunft weg. 

Dadurch wird der Staatshaushalt immerhin um jährlich 81.200 Euro entlastet.
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(Zuruf: Eine Kleinigkeit!)

 Eine Kleinigkeit, habe ich gerade gehört, aber immerhin.

Außerdem handelt es sich bei Tagesheimschulen um ein absolutes Auslaufmodell  ich 

sage jetzt einfach mal "absolutes Auslaufmodell", wenn hier auch die Regensburger 

Domspatzen erwähnt wurden ,

(Widerspruch bei der SPD)

denn diese privaten Einrichtungen waren ein guter Vorlauf vor den Ganztagsschulen. 

Nur: Sie sind jetzt alle übernommen und zunehmend in offene Ganztagsschulen umge

wandelt, die wiederum gesondert gefördert werden.

(Zuruf von den Freien Wählern: Wollen Sie die schließen?)

Wir wissen alle, es liegt nicht an uns. Das ist beim Bildungsgipfel im Februar mit den 

kommunalen Spitzenverbänden so vereinbart worden.

(Zuruf der Abgeordneten Eva Gottstein (FW))

 Sie reden von Konnexität  das war eine Vereinbarung mit den kommunalen Spitzen

verbänden.

(Eva Gottstein (FW): Aber nicht die Domspatzen, das ist das falsche Beispiel!)

Deshalb begrüßen wir die klare, einfache und transparente Regelung für die Finanzie

rung von Ganztagsangeboten und Ganztagsschulen. Die sieben, die noch übrig geblie

ben sind, werden auch noch darunter fallen. Daran sieht man trotzdem wieder, wie gut 

es ist, dass uns der Oberste Rechnungshof über die Schulter schaut. Bisher wurde diese 

Verschwendung und Doppelfinanzierung nämlich übersehen.

Es geht noch weiter: Der Oberste Rechnungshof hat die Überschneidung der BayAföG

Leistungen mit anderen Leistungsgesetzen moniert. Das sollte doch wirklich nicht pas

sieren. So lässt sich das Geld auch gut aus dem Fenster werfen.
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(Zuruf von den Freien Wählern)

Die Abschaffung der Überschneidung der unterschiedlichen Förderungen spart jährlich 

rund 840.000 Euro ein. Durch die doppelten Leistungsansprüche haben die betroffenen 

Bürger nicht einmal einen Vorteil. Das müssen Sie sich einmal vorstellen. Die konkur

rierenden Ansprüche werden verwaltungsintern verrechnet und führen ausschließlich zu 

einem teuren Bürokratie und Verwaltungsaufwand. Das muss nun wirklich nicht sein. 

So bitte ich um Unterstützung für diesen Antrag.

(Beifall bei der FDP  Zuruf der Abgeordneten Eva Gottstein (FW))

Präsidentin Barbara Stamm:  Für die Staatsregierung hat Staatsminister Dr. Heubisch 

um das Wort gebeten. Der Herr Staatsminister hat das Wort.

Staatsminister Dr. Wolfgang Heubisch (Wissenschaftsministerium):  Sehr geehrte 

Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Der vorliegende Gesetzentwurf zur 

Änderung des Bayerischen Ausführungsgesetzes zum Bundesausbildungsförderungs

gesetz und des Bayerischen Ausbildungsförderungsgesetzes wurde am 27. Juni in 

Erster Lesung beschlossen. Der federführende Ausschuss für Bildung, Jugend und 

Sport sowie alle mitberatenden Ausschüsse haben dem zugestimmt. Im Grunde haben 

wir also vorher die Begründungen von allen Vorrednern nochmals ganz deutlich darge

legt bekommen. Dafür bedanke ich mich. Ich kann nur sagen: Die Begründungen waren 

für mich  ich möchte es so ausdrücken  zwar verständlich, aber nicht nachvollziehbar. 

Deshalb lehnt die Bayerische Staatsregierung auch den Änderungsantrag ab.

Ich erspare es mir, an dieser Stelle alle Begründungen nochmals nachzuholen. Ich kann 

natürlich noch gerne Ausführungen dazu machen, warum wir den Antrag der Opposition 

ablehnen. Aber das ist in den Ausschüssen bereits geschehen. Deshalb bitte ich den 

Bayerischen Landtag, den Gesetzentwurf auf Drucksache 16/1393 mit Wirkung zum 

01.08.2009 zu beschließen

(Beifall des Abgeordneten Karl Freller (CSU))
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und den Änderungsantrag auf Drucksache 16/1474 abzulehnen. Wenn Sie dem zustim

men, kann das Änderungsgesetz zum Schuljahr 2009/2010 in Kraft treten.

(Georg Schmid (CSU): Sehr gut!  Beifall bei der CSU)

Präsidentin Barbara Stamm:  Vielen Dank, Herr Staatsminister. Die Staatsregierung 

hat also beschlossen, und wir haben jetzt dieses Gesetz entsprechend parlamentarisch 

auf den Weg zu bringen.

Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Wir kommen deshalb zur Abstimmung. 

Der Abstimmung liegen der Gesetzentwurf auf Drucksache 16/1393, der Änderungsan

trag auf Drucksache 16/1474 und die Beschlussempfehlung mit Bericht des federfüh

renden Ausschusses für Bildung, Jugend und Sport auf Drucksache 16/1833 zugrunde.

Vorweg, verehrte Kolleginnen und Kollegen, lasse ich über den vom federführenden 

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport zur Ablehnung vorgeschlagenen Änderungs

antrag auf Drucksache 16/1474 abstimmen. Wer entgegen dem Ausschussvotum dem 

Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen.  Das sind die Fraktion 

des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN, die SPDFraktion, die Fraktion der Freien Wähler 

und eine Stimme aus den Reihen der FDP. Wer ist dagegen? 

(Zuruf von der SPD: Das sind weniger!  Georg Schmid (CSU): Das reicht!)

 Die Schriftführerin zu meiner Linken hat abgezählt und ist der Meinung, dass jetzt die 

Gegenstimmen die Mehrheit sind. Die Mehrheit können ja nur meine beiden Schriftfüh

rerinnen anzweifeln. Damit ist der Änderungsantrag abgelehnt. "Knapp", sagt die Frau 

Kollegin Stahl gerade noch. Vielen Dank.

(Unruhe)

 Wir sind jetzt beim Gesetzentwurf! Der federführende Ausschuss für Bildung, Jugend 

und Sport empfiehlt den Gesetzentwurf zur unveränderten Annahme. Der Ausschuss für 

Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Verbraucherschutz stimmt ebenfalls zu. Er
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gänzend schlägt er vor, in § 3 als Datum des Inkrafttretens den "1. August 2009" 

einzufügen.

Wer dem Gesetzentwurf mit dieser Ergänzung zustimmen will, den bitte ich um das 

Handzeichen.  Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen.  Bei Gegenstimmen der Freien 

Wähler, der SPDFraktion und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist das so be

schlossen.

(Zuruf von der SPD: Enthaltungen!)

Enthaltungen?  Eine Enthaltung aus den Reihen der FDPFraktion.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, führen wir gemäß § 56 der Ge

schäftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfacher 

Form durchzuführen.  Widerspruch erhebt sich nicht.

Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des endberatenden Ausschusses für Verfas

sung, Recht, Parlamentsfragen und Verbraucherschutz seine Zustimmung geben will, 

den bitte ich, sich vom Platz zu erheben.  Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen. 

Stimmenthaltungen?  Bei Gegenstimmen der SPDFraktion, der Fraktion des BÜND

NISSES 90/DIE GRÜNEN, der Fraktion der Freien Wähler und bei einer Stimmenthal

tung aus den Reihen der FDPFraktion ist das Gesetz angenommen. Es hat den Titel: 

"Gesetz zur Änderung des Bayerischen Ausführungsgesetzes zum Bundesausbildungs

förderungsgesetz und des Bayerischen Ausbildungsförderungsgesetzes".

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich darf jetzt das Ergebnis der namentlichen Ab

stimmung zum Tagesordnungspunkt 20, Drucksache 16/1391 bekannt geben. Mit Ja 

gestimmt haben 89, mit Nein gestimmt haben 47; 18 Stimmenthaltungen. Das Gesetz 

ist damit so angenommen.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 4)
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Es hat den Titel: "Gesetz zur Änderung des Bayerischen LandesbankGesetzes und des 

Sparkassengesetzes".

Mit der Annahme des Gesetzentwurfes in der Fassung des endberatenden Ausschusses 

hat der Änderungsantrag auf der Drucksache 16/1698 seine Erledigung gefunden.
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